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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Maßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
 
Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das 
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.  
 

 Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind. 

 Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach  

   zertifiziert sind. 

 Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Übereinstimmung des Zertifikats mit den für das jeweilige 
Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich 
von Thünen-Institut in Hamburg (vTI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich 
werde diesen geprüften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen. 

 Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC 
oder PEFC einzeln erfüllen. 

 Der Nachweis darüber ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg (vTI) 
oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen geprüften Nachweis zu 
dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen. 
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